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S19. IWW-Kongress

Praxis Steuerstrafrecht
am 13.10.2017 in Düsseldorf

Der IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht ist 
die führende Veranstaltung für Berater und Verteidiger 
in der Betriebsprüfung und im Steuerstrafverfahren.

Folgende Top-Themen erwarten Sie:

• Umsatzsteuer und Strafrecht – ein Update
• Steuerfahndung: der Nachunternehmer im Baugewerbe
• Selbstanzeigen: Reichweite der Ausschlussgründe
• Betriebsprüfung: vGA, Bordellbetriebe, Kassenmanipulation
• Steuerhinterziehung und Insolvenzstraftaten
• Verwendungs-/Verwertungsverbot aus § 393 Abs. 2 AO 
• Steuerstrafverfahren: Belastbarkeit des Tax Compliance

www.kongress-praxis-
steuerstrafrecht.de

Termin 13.10.2017
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 545,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von 
mindestens zwei Teilnehmern ab der 
zweiten Buchung: 10 % Preisvorteil,
Frühbucherrabatt von 10 % bis 30.06.2017

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte – insbesondere 
Fachanwälte für Steuer- und Strafrecht

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Justitiare in Unternehmen und Banken

Buchungs-Nr. 1062

Dr. Marc Tully, Moderation, 
Vorsitzender Richter am 
OLG Hamburg

Dr. Martin Wulf, 
RA, FA StR, Streck Mack 
Schwedhelm, Berlin                                               

Dr. Hans Richter, 
Oberstaatsanwalt a. D., 
Stuttgart und

Anke Hadamitzky (ohne 
Abb.), Oberstaatsanwältin 
beim BGH, Karlsruhe                                                                                                                         

Dipl.-Finw. Philipp Hammes, 
StB, RA, Schuka Hammes 
& Partner mbH, Düssel dorf                                           

Prof. Dr. Henning Radtke, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe                                                                                                     

Dr. Tobias Schwartz, 
RA, FA StR, Flick Gocke 
Schaumburg, Bonn                                                                               

OAR Manfred Büttner, 
Finanzamt Stuttgart II, 
Steuerfahndungsstelle 

Prof. Dr. Markus Jäger, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe

PD Dr. Silke Hüls, 
Universität Bielefeld

Dr. Bernd Groß, RA, FA 
StrR, Feigen Graf Rechts-
anwälte, Frankfurt a. M.                                                                           

▶▶ Honorar
Aussichtsloses rechtsmittel abgelehnt – Honoraranspruch behalten

| Der Rechtsanwalt muss seinen Mandanten gut und richtig beraten. Dazu 
gehört auch, dass er ihn vor aussichtslosen Rechtsmitteln bewahrt. Es 
stellt sich allerdings die Frage: Was ist mit dem Vergütungsanspruch des 
Rechtsanwalts, wenn der Mandant nach einer Beratung darauf beharrt, das 
Verfahren durchzuführen, und der Rechtsanwalt deshalb das Mandat  
kündigt? Verliert der Rechtsanwalt dadurch seinen Vergütungsanspruch? 
Der BGH verneint die Frage (16.2.17, IX ZR 165/16, Abruf-Nr. 193800). |

Nach Auffassung des BGH musst der Rechtsanwalt keiner Weisung des  
Mandanten folgen, die seinem wohl durchdachten Rat widerspricht und mit 
wirtschaftlichen Nachteilen für die vertretene Partei verbunden ist. Denn er 
müsste eine Klage oder ein Rechtsmittel mit Erwägungen begründen, die 
verfahrensrechtlich unerheblich sind oder materiell-rechtlich erkennbar 
nicht durchgreifen. Dies wäre weder mit seiner Stellung als unabhängiges 
Organ der Rechtspflege vereinbar, noch wäre es ihm mit Rücksicht auf sein 
Ansehen zumutbar. 

fAzIt | Hat also der Rat des Rechtsanwalts mit der objektiven Rechtslage in 
Übereinstimmung gestanden, ist die Kündigung des Anwaltsdienstvertrags sei-
tens des Rechtsanwalts durch ein vertragswidriges Verhalten des Mandanten, 
nämlich dem Verlangen nach Durchführung des objektiv nicht gewinnbaren 
Rechtsmittels, hervorgerufen worden. Der Rechtsanwalt behält seinen Ver-
gütungsanspruch.
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Abruf-nr. 193800

BGH erhält dem 
rechtsanwalt den 
Gebührenanspruch

▶▶ Syndikusanwalt
Syndikusanwalt darf auch nicht anwaltstypische Aufgaben haben

| Ein angestellter Syndikusanwalt darf auch anwaltsfremde Aufgaben  
haben. Aber: Er muss fachlich unabhängig arbeiten können. Ferner gilt die 
50-Prozent-Grenze. Mindestens die Hälfte seiner regelmäßigen durch-
schnittlichen Arbeitszeit muss auf anwaltliche Tätigkeiten entfallen. |

Das folgt aus einer Entscheidung des AGH Hamm (13.2.17, 1 AGH 32/16, Abruf-
Nr. 194544). Der Anwalt wurde 2016 als Syndikusanwalt für seine angestellte 
Tätigkeit bei einer GmbH zugelassen. Hiergegen klagte die Rentenversiche-
rung. Der Anwalt erfülle zwar grundsätzlich die Voraussetzungen. Er hätte 
jedoch schwerpunktmäßig leitende und steuernde Aufgaben. Als Geschäfts-
führer und angesichts der ihm übertragenen Aufgaben sei eine Gesamttätig-
keit, die von der anwaltlichen Tätigkeit geprägt werde, nicht nachgewiesen. 

Anwaltsfremde Aufgaben sind zulässig, müssen aber in einem engen inneren 
Zusammenhang mit der rechtlichen Beistandspflicht stehen und auch recht-
liche Fragen aufwerfen können. Der Anwalt muss seine anwaltliche Tätigkeit 
weisungsfrei und eigenverantwortlich ausüben können (§ 46 Abs. 3 BRAO). 
Damit die anwaltliche Tätigkeit qualitativ und quantitativ eindeutig prägende 
Leistung ist, müssen mindestens 50 Prozent der regelmäßigen durchschnitt-
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